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Mitteilung – zur Kenntnisnahme –

Veröffentlichung der Verwendungsnachweise der Fraktionen für das Kalenderjahr 2017

Nach § 8 Abs. 11 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Fraktionen des Abgeord-
netenhauses von Berlin (Fraktionsgesetz – FraktG -) sind die Fraktionen verpflichtet, bis zum
31. Juli des Folgejahres einen Nachweis über die Verwendung der ihnen aus dem Haushalt
des Landes Berlin gezahlten Mittel nach § 8 Abs. 1 und Abs. 6 FraktG einzureichen. Die
Nachweise für das Kalenderjahr 2017 werden hiermit veröffentlicht.

Die Verwendungsnachweise aller Fraktionen entsprechen in ihrem Teil I den Form-
vorschriften des § 8 Abs. 11 FraktG; ihre Richtigkeit wurde jeweils durch die fraktionsinter-
nen Revisoren und den/die Fraktionsvorsitzende(n) sowie durch den Prüfbericht eines verei-
digten Buch- oder Wirtschaftsprüfers bestätigt. Über den gesetzlich vorgeschriebenen Um-
fang hinaus gibt der ebenfalls vorgelegte Teil II der Verwendungsnachweise Auskunft über
die jahresübergreifende Mittelbewirtschaftung (Rücklagen und Verbindlichkeiten).

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat in ihrem Verwendungsnachweis am Ende des Teils I
zusätzliche Hinweise zur Rücklagenbildung aufgenommen, die gesetzlich nicht vorgeschrie-
ben und zum Vergleich mit den anderen Verwendungsnachweisen nicht erforderlich sind.
Gleiches gilt für die im Verwendungsnachweis der CDU-Fraktion aufgeführten Vorjahresbe-
träge. Die CDU-Fraktion hat außerdem einen aus dem Verwendungsnachweis für 2016 resul-
tierenden Fehler bei der Übertragung von Rücklagen nunmehr bei den Angaben zu 3 a) im
Teil II ihres Verwendungsnachweises korrigiert.

Im Falle der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses oder einer Enquetekommission ha-
ben die Fraktionen einen Anspruch auf zusätzliche finanzielle Mittel für die temporäre und
zweckgebundene Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeitern. Der pauschalierte An-
spruch ergibt sich aus § 8 Abs. 6 FraktG in Verbindung mit dem jeweiligen Einsetzungsbe-
schluss sowie dem Haushaltsplan. Diese Leistungen nach § 8 Abs. 6 FraktG sind im Teil I des
Verwendungsnachweises bei den Einnahmen unter Nr. 1 Buchstabe a) und die diesbezügli-
chen Personalausgaben unter Nr. 2 Buchstabe a) auszuweisen. Die Übertragbarkeit der Mittel
nach § 8 Abs. 6 FraktG ist in § 8 Abs. 10 Satz 1 FraktG geregelt. Dementsprechend
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übertragene Rücklagen sind im Teil II des
Verwendungsnachweises als Merkposten
unter Nr. 3 Buchstabe a) bzw. Nr. 4 Buch-
stabe a) auszuweisen.

Während der Tätigkeit des 1. Untersu-
chungsausschusses wurden von Juli bis
Dezember 2017 zusätzliche finanzielle
Leistungen nach § 8 Abs. 6 FraktG in Höhe
von 28.000 Euro je Fraktion der 18. Wahl-
periode bereitgestellt.

Die in § 8 Abs. 10 FraktG genannte Höchst-
grenze für die übertragenen Verbindlichkei-
ten wurde (ggf. nach Verrechnung mit ge-
bildeten Rücklagen) von allen Fraktionen
eingehalten.

Neben den Geldleistungen nach § 8 Abs. 1
und Abs. 6 FraktG haben die Fraktionen im
Haushaltsjahr 2017 folgende Sachleistun-
gen nach § 8 Abs. 5 FraktG erhalten:

Zahlungs-
grund /
Rechts-

grundlage

SPD
Euro

CDU
Euro

Linke
Euro

B90/
Grüne
Euro

AfD
Euro

FDP
Euro

Dienstwa-
gen / § 8
Abs. 5
Satz 1

151.572,- 151.572,- 151.572,- --- 151.572,- 151.572,-

Pkw-Stell-
platz / § 8

Abs. 5
Satz 1

360,- 360,- 360,- 360,- 360,- 360,-

Sozial-
leistun-
gen, § 8
Abs. 5
Satz 1

--- --- --- --- --- ---

Unfallver-
sicherung,
§ 8 Abs. 5

Satz 2
--- --- 104,44 104,44 104,44 ---

Berlin, den 29.08.2018

Ralf Wieland
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Fraktion Die Linke
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